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Norm

URG §27

Rechtssatz

Der Entlastungsbeweis der fehlenden Kausalität der Unterlassung eines Antrags auf Einleitung eines

Reorganisationsverfahrens ist sowohl durch den Nachweis, dass die Insolvenz auch bei rechtzeitiger Antragstellung

nicht vermieden hätte werden können als auch durch den Nachweis, dass betriebswirtschaftlich sinnvolle

außergerichtliche Reorganisationsmaßnahmen - wenn auch letztlich erfolglos - vorgenommen wurden, möglich.
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